
Art.  96 VIII. Pflanzen
1. Grenzabstand

1 Beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern sind, ausser gegenüber Waldgrundstücken, 
folgende Abstände von der Grenze einzuhalten: 

1. 6 m für hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören, sowie
Nussbäume;

2. 4 m für hochstämmige Obstbäume mit Ausnahme der Nussbäume;

3. 2 m für Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume und dergleichen;

4. 0,50 m für kleinere Gartenbäume und Sträucher, die auf eine Höhe von 3 m
zurückgeschnitten werden; der Nachbar kann verlangen, dass sie alljährlich im
Herbst in dieser Weise beschnitten werden; dieser Anspruch unterliegt keiner
Verjährung;

5. 0,30 m für Reben.

2 Ist das Nachbargrundstück ein Weingarten, erhöhen sich diese Abstände, 
ausgenommen für Reben, um die Hälfte ihres Masses. 

3 Das Recht auf Einsprache gegen Verletzung der Abstandsvorschriften verjährt nach fünf 
Jahren, von der Pflanzung an gerechnet. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten 
sinngemäss für wildwachsende Bäume und Sträucher. 

Art.  97 2. Schadenersatz wegen Entzug von Licht und Sonne

1 Entziehen hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen mit Einschluss der 
Nussbäume gehören, einem Gebäude in dem Masse Licht oder Sonne, dass sein 
Gebrauchswert bedeutend vermindert wird, hat der Gebäudeeigentümer das Recht, 
jederzeit ihre Entfernung zu verlangen. Dies auch dann, wenn der gesetzliche 
Grenzabstand gemäss Artikel 96 dieses Gesetzes gewahrt ist, sofern das Interesse des 
Eigentümers der Bäume an deren Erhaltung von ungleich geringerer Bedeutung ist als 
der entstandene Schaden. 

2 Kein solches Recht besteht, wenn die Bäume einen Abstand von der Umfassungswand 
des Gebäudes haben, welcher ihrer Höhe gleichkommt, oder wenn ihre Erhaltung im 
öffentlichen Interesse liegt. 
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